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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX über 
die Ver!.chmelzung von Genossenschaften 
und über die Änderung der Gewerbeordnung 
1973 (Genossenschaftsverschmelzungsgesetz 

-GenVG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

LABSCHNITT 

Verschmelzung von Gen 0 s s e n-· 
schaften 

Wesen der Verschmelzung 

§ 1. (1) Genossenschaften gleicher Haftungsart 
können unter Ausschluß der Abwicklung ver
einigt (v€~rschmolzen) werden. Die Verschmel
zung kann erfolgen: 

1. oonn übertra@ung des Vermögens der 
Genossenschaft (übertr3J~ende Genossen
sd1:aft.) als Ganzes an eine MlIdere (überneh
mend e) Genossenschaft (Verschmelzung 
durch Aufnahme); 

2. durch Bildung einer neuen Genossenschaft; 
auf die das Vermögen jeder der sich ver
einigenden Genoss·enschaften als Ganzes 
übergeht (Verschmelzung durch ,Neubil
dung). 

(2) Die Verschmelzung ist auch zulässig, wenn 
eine übertragende Genossenschaft aufgelöst ist, 
die Verteilung des Vermögens unter die Ge
nossenschafter aber noch nicht begonnen hat. 

Verschmelzung durch Aufnahme 

§ 2. (1) Die Verschmelzung durch Aufnahme 
ist nur zulässig, wenn die Generalversammlung 
jeder Genossenschaft sie beschließt. Der Beschluß 
bedarf einer, Mehrheit, die mindestens zwei 
Drittel der abgegebenen Stimmen umfaßt. 

(2) Vor der Beschlußfassung der Generalver
sammlung; ist ein hiefür nach den Rechtsvor
schriften für die Revision von Genossenschaften 
zu bestellender Revisor darüber zu hören, ob 
die Verschmelzung mit den Belangen der Ge
nossenschafter und den Belangen der Gläubiger 
beider Gc~nossenschaften vereinbar ist. Das Gut-

achten des Revisiors ist in jeder Generalver
sammlung zu verlesen, in der über die Ver
schmelzung verhandelt wird. Der Revisor ist be
rechtigt, an der Generalversammlung beraten'd 
teilzunehmen .. Spricht sich der Revisor gegen die 
Verschmelzung aus, so bedarf der Beschl\lß einer 
Mehrheit, die mindestens zwei Drittel der ab
gegebenen Stimmen in zwei mit einem Abstand 
von mindestens einem Monat aufeinanderfolgen
den Generalv·ersammlungen umfaßt. 

§ 3. Der Verschmelzungsvertrag bedarf der 
Schriftform. 

§ 4. (1) Der Vorstand jeder Genossenschaft hat 
die Verschmelzung zur Eintragung in das Ge
nossenschaftsregister des Sitzes seiner Genossen
schaft anzumelden. 

(2) Der Anmeldung sind der Verschmelzungs
vertrag, das Gutachten des Revisors und die 
Niederschriften der Verschmelzungsbeschlüsse in 
Ausfertigung oder öffentlich beglaubigter Ab
schrift sowie, wenn die Verschmelzung der be
hördlichen Genehmigung bedarf, die Genehmi
gungsurkunde beizufügen. ' 

(3) Der Anmeldung zum Genossenschaftregi
ster des Sitzes der übertragenden Genossenschaft 
ist ferner eine Bilanz der übertragenden Ge
nossenschaft beizufügen, die für einen höchstens 
sechs Monate vor der Anmeldung liegenden Zeit
punkt, aufgestellt worden ist (SchJiußbilanz). Die 
Schlußbaanz .bra.ucht nicht hekanntgemacht zu' 
werden. 

§ 5. (1) Mit der Eintragun,g der Verschmelzung 
in das Genossenschaftsregister des Sitzes der 
übertragenden Genossenschaft geht das Vermö
gen dieser Genossenschaft einschließlich der SchuJ
den auf die übernehmende Genossenschaft über 
und erlischt die übertragende Genossenschaft. 
Einer besonderen Lösung bedarf es nicht. 

(2) Das Gericht des Sitzes der übertragenden 
Genossenschaft hat von Amts wegen die bei ihm 
aufbewahrten Urkunden und sonstige Schrift
stücke nach der Eintragung der Verschmelzung 
dem Gericht des Sitzes der übernehmenden Ge
nossenschaft zur Aufbewahrung zu übersenden. 
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2 245 ,der Beilagen 

§ 6. Für den Gläubigerschutz und für die I 
Wertansätze in den Jahresbilanzen der über
nehmenden Genüssenschaft gelten die §§ 227 und 
228 Abs. 1 des Aktiengesetzes 1965 sinngemäß. 

§ 7. (1) Mit der Eintragung der Verschmel
zung in das Genüssenschaftsregister des Sitzes 
der übertragenden Genüssenschaft erwerben die 
Genüssenschafter dieser Genüssenschaft die Mit
gliedschaft bei der übernehmenden Genüssen
schaft mit allen sich aus dieser Mitgliedschaft 
ergebenden Rechten und Pflichten. 

(2) Die Genüssenschafter der übertragenden 
Genüssenschaft sind bei der übernehmenden Ge
nO'ssenschaft mit' mindestens einem Geschäfts
anteil beteiligt. Läßt der Genüssenschaftsvertrag 
der übernehmenden Genüssenschaft die Betei
ligung mit mehreren Geschäftsanteilen zu, So' ist 
jeder Genüssenschafter der übertragenden Ge
nossenschaft mit ,So' ViieLen Geschäftsanteilen ,bei 
der übernehmenden Genüssenschaft beteiligt, wie 
den vün ihm bei der übertragenden Genüssen
schaft auf Geschäftsanteile geleisteten Einzahlun
gen, vermehrt um gutgeschriebenen Gewinn und 
vermindert um die zur Deckung vO'n Verlusten 
gemachten Abschreibungen, entspricht. 

(3) übersteigt der Gesamtbetrag der Geschäfts
anteile, die der Genüssenschafter bei der über
tragenden Genüssenschaft hatte, den Gesamtbe
trag der Geschäftsanteile, mit denen er bei der 
übernehmenden Genüssenschaft beteiligt ist, sO' 

,ist der übersteigende Betrag nach Ablauf vün 
sechs MO'naten seit der Veröffentlichung (§ 6) 
auszuzahlen; die, Auszahlung darf jedüch nicht 
geschehen, bevor die Gläubiger, die sich nach § 6 
gemeldet haben, befriedigt oder sichergestellt 
sind. -

1. den Betrag des Geschäftsanteiles bei der 
übernehmenden Genüssenschaft; 

2. bei Genüssenschaften mit beschränkter Haf
tung den Haftungsbetrag der übernehmen
den Genüssenschaft; 

3. den Betrag, mit dem der Geschäftsanteil, 
den der Genüssenschafter Ibei der übertra
genden Genüssenschaft hatte, bei der über
nehmenden Genüssenschaft angerechnet 
wird; 

4. die Zahl der Geschäftsanteile, mit denen 
der Genossenschafter nach § 7 Abs. 2 an 
der übernehmenden Genüssenschaft ,betei
ligt ist; 

5. den Betrag der von dem Genüssenschafter 
nach Anrechnung seines Geschäftsanteiles' 
noch zu leistenden Einzahlung üder den Be
trag, der nach§ 7 Abs. 3 an den Genossen
schafter auszuzahlen ist. 

§ 9. (1) Die durch die Verschmelzung er
worbene Mitgliedschaft kann durch schriftliche 
Erklärung gegenüber' der übernehmenden Ge
nossenschaft kündigen ' 

1. jeder i.n der Generalversammlung erschie
nene Genüssenschafter, wenn er gegen den 
Verschmelzungsbeschluß Widerspruch zu 
Prütükoll erklärt hat; 

2. jeder in der Generalversammlung nicht er
,schienene Genossenschafter, wenn er zu der 
Generalversammlung zu Unrecht nicht zuge
lassen worden ist oder die Versammlung 
nicht gehörig berufen oder der Gegenstand 
der Beschlußfassung nicht gehörig angekün-
digt würden ist. ' 

(2) . Hat ,eine Generalversammlung, .die aus 
(4) Für die Feststellung der Geschäftsanteile, a>b~eürdneten GenüsSlenschaftern besteht, die Ver

die der Genossenschafter bei der übertragenden schmeLzung heschLossen, So' kann jeder Genüssen
Genossenschaft gehabt hat, ist, die nach den sehafter kÜIlJdigen. Für die abgeordneten Genos
Grundsätzen ürdnungsgemäßer Buchführung auf- sen:schafter gilt A'bs. 1. 

gestellte Schlußbilanz maßgebend. (3) Die Kündigung kann nur innerhalb eines 

I 
MO'nats seit Zugang der Mitteilung des Vor-

§ 8. (1) Der Vür~tand der übernehmende~, Ge- standes (§ 8 Abs. 2), längstens aber innerhalb 
nüssenschaft hat dIe Genüssenschafter ~er uber- sechs Monaten seit Eintragung der Verschmel
tragenden Genüsse~schaft nach der Emtra~ung zung in das Genüssenschaftsregister des Sitzes der 
der Verschmelzung m das Genüssenschaftsregister übertragenden Genossenschaft erklärt werden. 
des Sitzes der übertragenden Genüssenschaft un-' , 
verzüglich in das Register der Mitglieder der § 10. (1) Kündigt ein GenO'ssenschafter der 
übernehmenden Genüssenschaft einzutragen. übertragenden Genüssenschaft gemäß § 9 seine 

(2) Der VO'rstand der übernehmenden Genos
sensc.liaft hat jeden Genossenschafter der über
tragenden Genossenschaft unverzüglich, späte
stens binnen dr,ei Münaten seit der Eintragung 
der Verschmelzung ~n das GenossenschaftJsregi
ster des Sitzes der übertragenden Genüssenschaft 
vün der Eintragung in das Register der Mit
glieder schriftlich 'zu benachrichtigen und ihm 
mitzuteilen: 

Mitgliedschaft, sO' gilt die Mitgliedschaft bei der 
übernehmenden Genossenschaft als nicht erwür
ben. Dies ist bei der Eintragung des Ausscheidens 
in das Register der Mitglieder der übernehmen
den Genüssenschaft zu vermerken. 

(2) Mit dem kündigenden Genüssenschafter hat 
sich die übernehmende Genüssenschaft auseinan
derzusetzen. Maßgebend ist die nach den Grund
sätzen O'rdnungsgemäßer Buchführung aufge-
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stellte Schlußbilanz der übertragenden Geno.ssen
schaft. Der kündigende Geno.ssenschafter ist nur 
berechtigt seinen Geschäftsanteil zu verlangen; 
an den Reservefo.n<,ls und an das so.nst vo.rhan
dene Vermögen der übertragenden Geno.ssen
schaft hat ,er, wenn der Genüssenschaftsvertrag 
nichts anderes bestimmt, keinen Anspruch. Die 
Ansprüche des kündigenden Geno.ssenschafters 
sind binnen sechs Mo.naten seit der Kündigung 
zu befriedigen; die Auszahlung darf jedo.ch nicht 
geschehen, bevo.r die Gläubiger, die sich nach 
§ 6 gemeldet haben, befriedigt o.der sichergestellt 
sind, und nicht vo.r Ablauf vo.n sechs Mo.naten 
seit der Veröffentlichung nach § 6. 

(3) Reichen die Geschäftsanteile und die in der 
Schlußbilanz ausgewiesenen Rücklagen zur 
Deckung 'f:ines in dieser Bilanz ausgewiesenen 
Verlustes nicht aus, so. hat der kündigende 
Geno.ssenschafter den anteiligen Fehlbetrag an 
die übernehmende Genüssenschaft zu zahlen, bei 
der Genüssenschaft mit beschränkter Haftung je
do.ch höchstens bis zur Höhe. des Haftungs
betrages; der anteilige Fehlbetrag wird, falls der 
Genüssenschaftsvertrag der übertragenden Ge
nüssenschaft nichts anderes bestimmt, nach der 
Ko.pfzahl der Geno.ssenschafter der übertragen
den Genüssenschaft, bei der Genüssenschaft mit 
beschränkter Haftung, falls der Genüssenschafts
vertrag di,e Beteiligung mit mehreren Geschäfts
anteilen zuläßt, nach der Zahl der Geschäftsan
teile errechnet. 

§ 11. Die Ansprüche nach § 10 verjähren 
binnen drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit 
dem Schluß des Kalenderjahres, in dem die An
sprüche fällig gewürden.sind. 

§ 12. (1) Die Mitglieder des Vo.rstands und 
des Aufsichtsrats der übertragenden Geno.ssen
schaft sind den Genüssenschaftern und den 
Gläubigern dieser Genüssenschaft als Gesamt
schuldner zum Ersatz des Schadens verpflichtet, 
den sie durch die Verschmelzung erleiden. Mit
glieder, die bei der Prüfung der Vermögenslage 
der Genüssenschaften und beim Abschluß des 
Verschmelzungsv,ertrages ihre So.rgfaltspflicht 
beo.bachtet haben, sind vün der Ersatzpflicht 
befreit. 

(2) Zuständig für die Geltendmachung der Er
satzansprüche ist das Gericht, in dessen Sprengel 
die übertragende Geno.ssenschaft ihren Sitz hatte. 

(3) Die Ersatzansprüche verjähren in fünf 
Jahren seit Eintragung der Verschmelzung in das 
Genüssenschaftsregister des Sitzes der übertra
genden Genüssenschaft. 

Verschmelzung durch Neubildung 

§ 13. (1) Bei VerschmeLz'Ung von Genüs
senschaften durch Bildung einer neuen Geno.ssen
schaft gelten sinngemäß die §§ 2, 3 un.d 4, § 5 

Ahs. 2, §§ 6 bis 12; jede der Isich vereinigenden 
Geno.ss,enschaften gilt als übertragende und die 
neue Genüssenschaft als übernehmende; auß·erdem 
gelten die fülgenden Vo.rschriften. 

(2) Der Genüssenschaftsvertrag der neuen Ge
no.ssenschaft und die Bestellung ihrer Vo.rstands
mitglieder und ihrer Aufsichtsratsmitglieder be
dürfen der Zustimmung der Generalversamm
lungen der sich verein~genden Genossenschaften. 

(3) Für die Bildung der neuen Genüssenschaft 
gelten die Vo.rschriften des Gesetzes über Er
werbs- und Wirtschaftsgeno.ssenschaften vo.m 
9. April 1873, RGBl. Nr. 70, z,u,letzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBL Nr. 91/1976, sinn
gemäß. 

(4) D~e Vo.rstände der sich vereinigenden Ge
no.ssenschaften haben die neue Genüssenschaft bei 
dem Gericht, in dessen Sprengel sie ihren' Sitz 
hat, zur. Eintragung in das Genüssenschafts
register anzumelden. Die . Verschmelzung darf 
nicht eingetragen werden, bevür die neue Genos
senschaft eingetragen würden ist. Mit der Eintra
gung der neuen Genüssenschaft geht das Ver
mögen der übertragenden Genossenschaften ein
schließlich der Schulden auf die neue Genüssen
schaft über und erlöschen die übertragenden 
Genüssenschaften. Einer besünderen Löschung 
bedarf es nicht. 

11. ABSCHNITT 

Änderung der Gewerbeordnung 1973 

§ 14. Die Gewerbeor,dnung 1973, BGBL Nr.50! 
1974, in der Fassull;g des Berggesetzes 1975, 
BGBL Nr. 259, der Gewerberechtsnovelle 1976, 
BGBL Nr. 253, der Gewerbeordnungs-No.
velle 1978, BGBL Nr. 233, der Kundmachung 
BGBL Nr. 379/1978 und des Düro.theumsgeset
zes, BGBL Nr: 66/1979, wird wie fo.lgt geändert: 

1. § 11 Abs. 7 hat zu lauten: 

,,(7) Werden Aktiengesellschaften 'durch Neu
bildung einer Aktieng,esellschaft verschmülzen 
(§ 233 des Aktiengesetzes 1965) o.der werden 
Geno.ssenschaften durch Neubildung einer' Ge
no.ssenschaft verschmülzen (§ 13 des Geno.ssen
schaftsverschmelzungsgesetzes ), so. dürfen auf 
Grund der Gewerbeberechtigungen der sich ver': 
einigenden Gesellschaften (Geno.ssenschaften) die 
Gewerbe durch längstens sechs Münate nach der 
Eintragung der neuen Gesellschaft (Geno.ssen
sch<aft) in da,s Handelsregister (Genüssenschafts
register) Vo.n ihr weiter ausgeübt werden. Die 
neue Gesellschaft (Genüssenschaft) hat die Neu
bildung und die weitere Ausübung der Gewerbe 
innerhalb vo.n zwei Wo.chen nach der Eintragung 
der Behörde (§ 345 Abs. 1) anzuzeigen. Nach . 
Ablauf vo.n sechs Monaten nach der Eintragung 
endigen die Gewerbeberechtigungen." 
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2. Im § 345 Abs. 1 hat der Klammerausdruck 
nach den Worten "gemäß § 11 Abs. 7" zu lauten: 
,,(Neubildung einer Aktiengesellschaft durch Ver
schmelzung von Aktieng,esellschaften und weitere 
Ausübung der Gewerbe der slich v,ereinigenden 
Gesellschaften oder Neubildung einer Genossen
schaft durch Verschmelzung von Genossenschaf
t,en und weitere Ausübung der Gewerbe der sich 
vereinigenden Genossen-schaf ten)". 

III. ABSCHNITT 

ühergangs- und Schluß bestimmungen 

§ 15. Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bei Gericht anhängigen 
Verfahren zur Verschmelzung durch Aufnahme 
sind nach den bisher geltenden Vorschriften 
durchzuführen. 

-§ 16. Für die Dauer der Geltung des Struk
turverbesserungsgesetlJes,BGBl. Nr. 69/1969, zu
letzt geändert ,durch das Bundesgesetz SGBL 
Nr. 314/1979, genügt für d~e Anmeldung zum 

GenO'ssenschaftsregister {§ 4 Abs. 3) eine Schluß
bilanz, die füreinenhöch!suoos neun Monate vor 
der Anmeldung'Ii,egenden Zeitpunkt aufgestellt 
worden ist. 

,§ 17. Soweit in anderen bundesgesetzlichen 
Rechtsvorschriften auf Bestimmungen verwiesen 
ist, die durch dieses Bundesgesetz abgeändert oder 
aufgehoben werden, erhält die Verweisung ihren 
Inhalt aus den entsprechenden Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes. 

§ 18. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes tritt die Verordnung über die Ver
schmelzung von Genoss·enschaften vom 
30. Juni 1939, dRGBI. I 6 1066, .in der Fassun.g 
der Dritten Verordnung über Maßnahmen auf 
dem Gebiet des Genossenschaftsrechts vom 
13. Apri11943, dRGBl. I S 251, außer Kraft. 

§ 19. Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset
zes :ist der Bun.desminister für Justiz, hin~icht,],jch 
des II. Abschnittes jedoch der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie betraut. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

I. 
Der wesentliche Inhalt des Entwurfes eines 

Genossenschaftsverschmelzungsgesetzes besteht in 
der Neueinführung der Möglichkeit einer Ver
schmelzungdurch NeubilduI1g und in der Anpas
sung der durch die Verordnul1Ig über d~e Ver
schmelzung von Genossenschaften (dRGBl. 1939 I 
S 1066 idF dRGBl. 1943 I S 251) auf das deutsche 
Genossenschaftsrecht zugeschnittenen Verschmel
zung durch Aufnahme an das österreichische 
Recht. 

Durch eine gleichzeitige Novellierung der Ge
werbeordnung 1973 soll die Verschmelzung durch 
N eubiJ,diUng von . Genossen'schaften ,in geweribe
rechtlicher Hinsicht ebenso b~handelt werden wie 
die V,erschme1zung durch N eubild'Ung von 
Aktiengesellschaften. 

kommt (vgI. Kastner, Grundriß des österreichi
schen Gesellschafts·rechts 3, 234) hat auch den 
weiteren Vorteil, daß sich mehr als zwei Genos
senschaften zugleich verschmelzen können, wäh
rend bei der Verschmelzung durch Aufnahme 
jede der mehreren Genossensdlafuen von der 
aufnehmenden Genossenschaft übernommen 
werden muß. 

Im übI1igen folgt der Gesetzentwurf der 
überlegung, die bewährten Bestimmungen der 
geltenden Verschmelzungsverordtrmng beizube
halten. Für die Gliederung, die Formulierungen 
und für die meritorischen Anderungen dienen 
jedom die Versmmelzungsbestimmungen des 
Aktiengesetzes 1965 (§§ 219 ff.) als Vorbild, um 
im Interesse der Rechtsklarheit für das Gebiet 
g,esellsmaftsremtlicher Fusionen eine möglichst 
einheitlime Rechtsordnung, soweit dies die ver
smiedenen Organisationsformen zulassen, herzu
stellen. Gemäß der Entschließung des Nationalrats 

vom 24. Jänner 1979 zum Kreditwesengesetz 
soll nämlich den Genossensmaften nicht nur wie Die Erläuterungen ,im B,esonderen Teil können 
bisher eine Versmmelzung durm Aufl1lahme, son- sim daher auf die wesentlimen Anderungen 
dern auch, wie es das n,eue Sparkassengesetz für gegenüber der geltenden Rechtslag,e beschränken. 

Sparkassen vorsieht (§ 25), durm Neubildung er- Durch den Gesetzentwurf wirdaum ,das 
möglimt werden. Bestreben,reichsremtlim,e Vorsmniften durch 

Dies 'entspricht aum dem Wunsch des öster- Remtsvorschriften zu ersetzen, die vom öster
reimischen Raiffeisenverbandes, dem ~im di,e drei reimischen Gesetzgeber gesmaffen und entspre
anderen genossensmaftlichen Spitzenverbände mend den Vorschriften des Art. ,49 Abs. 1 B-VG 
(österreichisCt.~er Genossensmaftsverband, Kon- im Bundesgesetzblatt kundgemamt sind, fortge
sumverband, österreichischer Verband gemein- setzt. 
nütziger Bau-, Wohnungs- und Siedlungsgenos-
sensmaften) angesmlossen haben. 11. 

Ebenso wie bei Aktiengesellsmaften (Smilling Di,e DiUrmfühmnlg Ides ,entworf,el1lell1 Bundes-
in Großkomm. AktG 3 § 353 Anm. 1) kann ~esetzes läßt einen ins Gew,icht 'ballenden zu
auch bei Genossensmaften eine an sieh erwünschte sät'dichen Verwarltul1lgs:lJufw,and nimt erwarten. 
Versmmelzung daran scheitern, daß sich q.iese bei Die Zuständigkeit des Bundes zur ErlaSiSung 
einer Verschmelzung durch Aufnahme darüber dieses BiU'llId'esge\$etlZles ,erg.rbt ,Siich 'a:us Art. 10 
nicht einigen können, welche unterzugehen und Ahs. 1 Z ,6 B~VG ("ZiVlilI1echtSlWoelsen"), hinsicht
welme fortzubestehen hat. Der Gesetzentwurf- lich des 11. AbischnilJtes 'aus Art. 10 AJbs. 1 
sieht daher auch für Genossensmaften die Mög- Z 8 B-VG ("Ange1e~el1Jen Ides Gewerhes"). 
1ichkeit vor, daß die Zl\l verschmelzenden Genos
sensmaften eine neue (übernehmende) Genossen
schaft bilden können, in der dann die zu ver
smmelzenden Genossenschaften aufgehen (Ver
schmelz,ung durch Neubildung). Diese Verschmel
zungsmöglichkeit, die dem "Prestigedenken" der 
sich v,ereinigenden GenoS'sensch,a.f.tJen enugegen-

Besonderer Teil 

Zum 1. Absmnitt 

Zum§ 1 Abs. 1 Z 1: 
Durm das Wort "übertlrlaJg'UnIg" (des Vermö~ 

gros) statt "V,eräußerillTIlg" soU Vleroeutlicht wer-

245 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 9

www.parlament.gv.at



6 245 der Beilagen 

den, ,daß ein,eerutge1tLiche Vermög,en,sv,eräußenung 
nicht We'sensmerkmal einer VerschmdziUng ist. 

Zum § 2 Abs. 2: 

Nach der !~el'uentdettl Gen<VV ,iJst ruur loonn, w,enn 
diJe GenooseruschaJftJen ,,!einem :<1ln'erka.nrnten Prü
fungsv,eJ:1band angehören" dessen Mitwirkung bei 
der Verschmelzung vongesehen. Abweichend von 
den österreichiisch'engtenossenschaftsJ:1echdlichen 
Revi~ioI1JSvonsch'r:iften 'Sind 'somit ,d~e Landesre
gi:enungen 'Older eme LarudwinschaJllskammer von 
einer !solchen' Mitw,irkung ausgeschlossen. Dies 
i'st dadurch erklärhar, daß d~e Gen VV bereits teil
weise, die später auch für die "Ostmark" ge
pl:llnt ,gewesene Biruführurugdes dGenG, mit dessen 
Bestimmung, ,daß ':llLLe GenosseI1JSch:tften 'einem 
Prü,fungsvenb:and, beisotllStiiger Auflösung von 
Am~ wegen '31rugehönen mÜiSs'en (§ 54 IdGenG), 
vorweggenommen hatte. ' 

Durch Idile Xrudel'Ulllig ides § 2 Albs. 2 ISOU ,die 
Prüfwng der Belarug,e der Genossenschaf,ter =d der 
GläUlbigter w,re fo1gt 'g,eSlich'ert wendien: 

1. Da die österreichischen Revisionsvorschrif
ten (BGBl. Nr. 133 und Nr. 134/1903, BGBl. 1934 
II Nr. 195urud BGBl. Nr. 386/1936) ,;wsruahmslos 
aUe Genos'senschaften der Rev,iJSi~on ,durch einen 
Reviror untJerwerf'en - JliUr diIe StJe1len, 'eEe den 
Rewsor besteI~en, sind verschieden - soU die 
V er,schmeL~urug Vlon elinem ReviJsor Igeprüft wer
den. 

2. D3Is, 'Illicht 'nur Iden Rev,isionsvel1bälllden (ge
nOSiselliSchaftLich,e Spittzenvenbärude), 'sorud,ern auch 
den Larudesnegilel'U11lgen, LandwirtJscha<ftskammern 
und ,wbsiJdiär ,auch Idem Gerich,t ,eingeräJumte 
Recht ~ur Breste1lung VlOn Revisoren soll 'U'lnn
&eta&t,et bletilben. 

3. Bedachunahme dar;auf, ,daß ,der hestel.Ite R'e
v,i:sor "nach außen Id~e Venantwortunlg für eine 
den 'ge~etzLichen VOfschIlif.tJen ,entsoprechende 
Durchtühr.tll1lJg der Prüfung" Iträ@t (Zahn, Hand
buch für Genos,senschaften2, 154), während nach 
dem IdGenG Trälgler derPüful1Jg der P,rüfungs
V1erbal1Jd ,ist und die Prüfer nur <seirue EnfÜJl'lliUgS
g,ehilfen sind (Lang/W,eidmü1ler, dGenG 30, 314). 

4. Durch ldie Bestimmung, .daß ",ej,n hiefür nach 
den Rech1:'Svorschrilifllen f.ü.r ,die Rev,ision von Ge
nossenschaften ZJU, hestellender ReVl~sor, ., .zu 
hönen" ist, Sli\l1Jd :l/Uch für, di,ese, .durch Iden "hie
für" bestellteri Revisor durchIZuführende 50nder
prüful1Jg die neV']s.ioI1JSremtJ.ichen V'erfahr,ensvor
schr~ft,en er,faßt. 

zwei Verschmelzungsbeschlüsse erforderlich sind, 
die beide mit ZweidIlittelmehrheit .der ;J}bgegebe
nen Stimmen in zwei verschiedenen, zeitlich 
mindestens einen Monat:liuseinaruderliegel1Jden 
Versammlungen gefaßt :werden ,müssen (s. auch 
Nundtner-Neubert, nas neue Deutsche Reichs
recht, Ausgabe österneich, Abschnitt 11 b 28 § 2 
knm.2). 

Zum § 4: 

Zum Albs. 2: Zum Begriff des ,,:&eväsors" IS. 

die Erläutenungen zum § 2 Ahs. 2. 

Ob 'eine ,,'behördlich,e Genehmigiung" erfonder
lich ,list, l1ichtet :sich :IlIa,ch ;den Vorsmrifuen, die 
für hesuimmte Gese11schaJften hestehen; zBl1Jach 
§ 8 KWG (VIgI. Schi11illig I3IaO§ 345 Anrrn. 6). Im 
Üibroi.genen'thii1t lauch § 225 Albs. 2 AktG odie 
glieiche R;ege1ung für die Beifügung der Genehmi
gUIllgslul'kunde. 

Zum Ahs. 3: Zur Vedängerung Ider Frist von 
6 MonatJen ,auf 9 Moruatle idurch ,da's StrukotVG 
s. die Edäuterungen zur übengangsbestimmung 
des § 16. 

Zum § 5: 

Zum Abs. 1: Die IderzeitJ]gle Btls,tJimmung des 
zweiten S,;tJ~e:S des § 5 Abs. l' Gen VV, cLaß ,;tJls 
Gru!l1ldlag,e Ider ~nv'erlevhun:g büchenlicher Rechte 
,,,eine vom Genicht ,des Si'~es ,der ühertfiagenden 
GenOissenschaft taJUlsgesllel1teBestäti.gtUng über .den 
Vermögensüibeflgt3lng" genügt, ist ,im Hi,nb1.ick auf 
die im § 136 GBG rgtel'egeltle ß,eflichtigtUrug des 
GnuIlIdJbuches Ülberfl ÜlsSDg. 

Der Ahs. 3 des§ 5 Gen VV "Der Maingel der 
schriftlichen Form Ide:s VerschmelzunlgsvertIlages 
und der Nichtanhörung rdes P'l'Üfungsv'erbandes 
wind ,durch die Eintriagtlillig Ig,ehei1t", ®oIl nicht 
.übet1nommen wenden. 

Da/durch, ,daß der Vemchmelzungsvertnag und 
d3ls Gutachten ,des Rev,isors Ider A,nmeLdunß zum 
Genossen>schaftst1egtiSiter :be~gefügt w,enden mÜSlSen 
(§ 4 AJbs. 2) wird lauch das Gebot ,der Schrift
fot1m (§ 3) und Idve Anhörul1Jg des Revi$ors (§ 2 
Abs. 2) ,erZWlUJ11Jgen, wei:l sOMt der Regislter
richtJervon AmtJs wegen die. Eintra.gung ablehnen 
müßte (elbenso PfUindtn:er-Neubert a'aO § 4 
Anm. 2). Di'eser ZW'aIllIg wÜl1de (durch eine Hei,lung 
der Mängel an Gewicht verlieren und ,die B'edeu
tUl1ig ,dier Anhöt1ung ,des Revisom weSiClntLich heIlab
mindern. Das Sparkass,engesetz (§ 25 Ahrs. 3) !l1'or
miert ,ebenf,all's Idie Schniftfonm fü,r ,deon Ver
schmelzungsvertJmg ohne eine Sani,erungsbestim
mung ,bei einem ,Formmangel. 

5. Die SoellUJ11Jg,nahme ,des R,evisors, ,daß ,di'e 
beabsicht~gte Viemchmellzung den Belarugen der 
Genossenschafuer <ad,er GläUlbiger "WÜidenspri.cht, 
hat ,die Bedeutmng, ,daß .dann statt Ides ei,nen Ver- Zum § 6: 
schmelzufligsbeschluss,es hei jeder Genossensch:aft W~eschon im Allgemeinen Teil der Edäut.e
bei der Genossenschaft, deren' Gläuhiger oder l'unlgen (815 B,lgNR 13. GP) zur Genossetl!schafus
Mitglieder durch die Verschmelzung nach An- I ges,et~novd1e 1974 (BGBl. Nr. 81/1974) her'Vor
sicht des Revisors beeinträchtigt wet1den würden, I ge~obeon w,ind, "hat 'S~ch3lUch rd~e Art ,der Ge-

245 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 9

www.parlament.gv.at



245 rder Beilagen 7 

schäftstätlLgkeit ,der GenoSlsffil!schaften, besonders 
aruch ,die Größe whrer Betriebe, gegenüber den 
vom Gesetzlgeber des ];ahres 1873 vOl'gef.u'ndenen 
wirtscha{1l1ichen Erscheinungen sehr ,stJaork .geän
dert". Eine Vrerbindung der Gläuhü~erschutzbe
süimmungen mit ,einer Veröff.entLichung .d'UI'ch iden 
Vorsüarnd ,der übemehmenden Genos!lenschaft ist 
daher, hei dem heute besonders im Vordergrund 
stehenden öffentlichen Inllevesse .,arm Gläub~ger
schutz, nicht mehr vertretbar. Der GI~ubiger
schutz wivddaher nach ,dem Vot1bild des § 227 
des Aktienges'etzes 1965, auch ziniert 'Lm § 25 
Abs. 2 ,des Spark,asgengesetzes, mit der amtlichen 
VeröffentLichung (§ 10 HGB) ,der Eintra'~ng 
der Verschmelzung ,durch das Register.gericht ver-
knüpft. _ ' 

Was idie Wertlansätze für ,die Jahresbilanzen 
der übernehmenden Genossenschaft betrifft, er
füLlt der § 6 des Entwurfes auch im Interesse 
der Wahmngder Bilanzstetigkeit die unbestritte
ne Forderung der Lehre und Pl'axis, Vorschriften 
des Aktlieng;esetzes über ,das Rechn'Uflgs,wesen für 
anwendbar zu erklären und ,dadurch die Rech
nungslegung im Gese1lschaftsrecht im wesentIi
ch,enei.nheitlich zu ,gestalten; ,im gleichen Sinn die 
Erläuterungen Zoum Entwurf eines Bund,esgesetzes, 
mit ,dem daß Gesetz iiher Gesellschaften mit be
schränkter Haftung geändert wird (5 BlgNR 
15. GP), Besonderer Teil, zur Z 11 (§ 23). Im 
übvigen hat das Sparkassengesetz (§ 25 Abs. 2) 
den gleichen Weg eingescbJ1agen. 

Zum § 10 Abs. 2: 
Die RegeLung ,der An:sprüche ,des kündiJgenden 

Genossenschafters, die im Jahr 1939 bei der Er
hSSlung der Gen VV'auf ,die damals rgeltenden Be
stimmungen ,des dGenG (§§ 73 Albs. 2 und 93 m 
Abs. 1) ahgestelrlt waren (nur Anspruch auf den 
Geschäfcsa.nt~il, keinen Ante~lan ,den Rücklagen 
uI1ld dem sonsti.gen Vermögen) soUen nunmehr 
mit ,dem östemeichischen GenG ,in der Weis'e ab
gestimmt weI1den, rdaß d:iJe Ansprüche ,des kün
digeI1lden GenJosseI1lschafotevs vö!l.ig mit den An
sprüchen eines ra'UiSischeidJenden GenoSlSoos-chafters 
nach ,den §§ 55 Albs. 3 ,und 79 Abs. 2 GenG über
einstimmen. Für eine Differenzierung dieser An
spI1üche 'cWrch eine 'anfäl1i.~e SchlechtevstelJunrg 
eines kün:doiJgeI1ld61l GenoosenschafteI'S bei der Ver
schmeLzulng kann kein Gl'und ,g,efunden wel"lden. 
Im übvigen hart die deu!tJsche G61lG-NovelJe, 
dBGB,l. 1973 I S 1451, hei der Novrellierunlg des 
§ 93 m Albts. 1 den ,g1eichen VOl"lgang eingehalten. 

Zum § 11: 
Anpassung der Verjährungsfl'ist für dLe Zah-

mnlgsanlSprüche ,nach § 10 Abs. 2 'Und 3 an d:e 
§§ 55 und 78 GeIlJG. 

Zum § 12 Abs. 2: 

Da<s Wort "Sprengel"entJspl"licht der Diktion 
der österreich ischen V,erfahrensgesetae. 

Zum § 13: 

Die GrÜI1Ide, die für ,die Z'UilaSiSlUng ein.er V,er
schmeLzung durch NeubiLdung ,sprechen, sind im 
A1Lgemeinen Teil ,der Erl;vuteruIligen dar.gelegt. 
Ihl1effi Inha.lt :rmch ,SlÜnd ,die Wirkungen der Ver
schmelzung durch Neubildung dies:elben wie bei 
,der Verschmelzung ·durch Aufnahme. 

Der Abs. 1 stellt durch seine VerweiSlUngen die 
übereinstimmung mit ·den Bes,timmungen für die 
VeI1schmelzun1gdurch Aufnahme.her. 

_ Zu den Ahs. 2 und 3: Bei der Verschmelzung 
durch Neubi.ldung gehört es zum wesentlichen 
II1Ihalt des Verschmelzungsvertngs, daß zum 
Zweck ,der Vel'lSchmelZiUl1g eine neue Geno'Ssen
schaft gebildet wird. Da _ die übertmg,enden Ge
noss'enschaften die Gründer sind, bestellen sie 
auch die ersten Vorstands- und Aulsichtsmoomit
gl'i)eder. 

Zum Abs. 4: Gemäß der Verweisung im Abs. 1 
auf ,die dort g,enannten Besuiffilffiun,gen für die 
Verschmelzung durch Aufnahme ,gelten somit 
aouch für die Verschmelzung durch Neubildung Ua. 
sinIligemäß die BestiJmmungen für die Anmeldung 
der Vel'lschmelzung beim Registerg,el'lich t, für die 
a.moswergi,ge VerQffentlichung, fürcLie Urkunden
ühersendun.g und für den Gläubige1"!schutz. 

Da bei der V erschmmungdurch Neubllidung 
nichotdie Eint1"!ag<UJl1ig der Verschmelzung, sondern 
I1Iur ,die Eirutmgung ,der neuen Genoss,enscha.ft 
I1ech:tserzeugeIlide W'irkung (Gesamtrechtsna,ch
fo~ge, Erlöschen dier übertragenden GenIOlS'Sienschaf
ten) hat, m:it ·dieser Bintragung -also auch die 
V.eI1schmdZlUIlg V'ollzogen,ist, daI1f die Verschmel
zung nicht vorher eingetl"'agen wel'den. Ihre Ein
tl'la!g'U1ngi:st j,etdoch zur Berein~gung ,des Genossen
schafllsregistel"ls am Sitz der übertragenden Ge
nOSlS·etl'schafllen nöt~g. 

Der ,Letzt,e Satz des Abs. 4 en'tspnichltdem § 5 
Albs. 1 mit der erwähntJen BesoI1lderheit, daß bei 
der Ver:schmelZlUlng durch Neubi,Ldung ,d1e über
tragenden Genossens,chaften mit der Eintl'agung 
der nreuen Genoss'e1ruschaJ,t UiIlId nicht 'ffi~t der Ein
traJgung ,der V,emchmelzung erlöschlen. 

Zur Bel"licht~~ng ides. GI1uI1Idbuches s.die Er
läuteI1ull1gen ZUIffi § 5 Abs. 1. 

Zum H. Abschnitt: 

Zum § 14: 

zu Z 1 (§ 11 Abs. 7): 

§ 11 Abs. 7 GewO 1973 trifft derzeit hinsicht
lich der Verschmelzllng .. von Aktiengesellschaften 
durch Neubildung einer Aktiengesellschaft eine 
Regelung, die es der neuen -Gesellschaft ermög
licht, auf Grund der Gewerbeberechtigungen der 
sich vereinigenden Gesellschaften deren Gewerbe 
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durch längstens sechs Monate nach der Ein
tragung der neuen Gesellschaft in das Handels
register weiter auszuüben. Innerhalb dieses Zeit
raumes hat die neue Gesellschaft die Möglich
keit, die ihrer Gewerbeausübung entsprechenden 
Gewerbeberechtigungen ztl erwirken; vor ihrer 
Eintragung in das Handelsregister wäre es ihr 
nämlich mangels RechtspersönEchkeit nicht mög
lich, Vorsorge hinsichtli,;h der erforderlichen Ge
werbeberechtigungen zu treffen, wie dies etwa 
bei einer Verschmelzung durch Aufnahme des
wegen möglich ist, weil die aufnehmende Gesell
schaft bereits vor der Verschmelzung existent 
ist. 

Da nunmehr auch eine Verschmelzung von 
Genossenschaften nicht nur durch Aufnahme, 
sondern auch .durch Neubildung einer Genossen
schaft mÖlglich sein :süll, soli! durch eine Novellie
rung des § 11 Abs. 7 GewO 1973 Vorsorge g,e
troffen werden, daß die Verschmelzung von Ge
noss,enlschaften durch Neubildung einer Genossen
schaft in gewerberechtEcher Hinsicht ebenso be
handelt Wiird wie die Verschmelzung von Aknien
gesellschaften durch NeubiIdung einer Aknien
gesellschaft. Der § 11 Abs. 7 GcwO 1973 wiDd 
daher durch den Tatbestand der Verschmelzung 
von Gcnoss'enschaften durch Neubildung einer 
Genossenschaft erweitert. 

zu Z 2 (§ 345 Abs. 1): 

Die vorgesehene Novellierung des § 345 
Abs. 1 GewO 1973 trägt dem Umstand Rech
nung, daß im § 345 Abs. 1 GewO 1973 nicht nur 

. der § 11 Abs. 7 GewO 1973 zitiert wird, son-
dern in einem zugehörigen Klammerausdruck 
auch dessen wesentlicher Inhalt wiedergegeben 
wird. Es ist daher notwendig, diesen Klammer
ausdruck um den Inhalt zu erweitern, um den 

der § 11 Abs. 7· GewO 1973 erweitert werden 
sülll nämlich um die Verschmelzurug von Genos
se~;ch:aften ,durch Neubildung. 

Zum III. Abschnitt: 

Zum § 15: 

Die übergangsbestimmung für anhängige Ver
sc,.'melzungsverfahren ist, insbesondere im Hin
blick auf die vorgeschlagene 1\nderung der 
Gläubigerschutzbestimmungen (s. § 6), notwen
dig. 

Zum § 16: 

Für· die Dauer der Geltung des StruktVG ist 
nach der Rechtsprechung des OGH (HS 8444), 
die 6-Monatsfrist für Bilanzen in Gesetzen, die 
eine Gesamtrechtsnachfolge vorsehen (so 
§ 4 UmwG, § 225 Abs. 3 AktG) durch die 
längere Frist des StruktVG von 9 M~naten 
(s. § 1 Abs. 4 und 6 und den bereits ausgel~u
fenen § 3 Abs. 2 StmktVG) verdrängt. Allfälhge 
Bedenken, ob diese Rechtsansicht des OGH auch 
im Verhältnis eines zeitlich jüngeren Gen VG 
zum älteren SwuktVG aufrechterhalt,en weDden 
kann, sollen durch die ebenfalls auf die Gel
tungsdauer des StruktVG abgestellte übergangs
bestimmung des § 16 gegenstandslos werden. 

Zum § 17: 

Diese allgemeine Verweisungsbestimmung er
faßt auch die im § 1 Abs. 6 StruktVG zitierte 
GenVV. 

Zum § 18: 

Zur Vermeidung 'einer materielrIen Demgation 
soll die Gen VV reichsrechtlichen Ursprungs aus
drücklich aufgehoben werden. 
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G~genüberstel1ung 
I 

der von der Ä.nderung betroffenen 'Bestimmungen der Gewerbeordnung 
vorgcsthlagenen neuen Textes 

1973 und des 

Geltende Fassung 

§ 11 Abs. 7 

Werden AktiengcseHschaften dur:ch Neubildung 
einer Aktiengesellschaft verschmolzen '(§ 233 
Aktiengesetz 1965, BGBI. Nr. 98), so dürfen auf 
Grund der Gewerbeberechtigungen der s,ich ver
einigenden Gesellschaften die Gewerbe! durch 
längstens sechs Monate nam der Eintrag~n:g der 
neuen Gesellsmaft in das Handelsregister von 
ihr weiter ausgeübt werden. Die neue Gesellschaft 
hat die Neubildung und die weitere Ausübung der 
Gewerbe ,innerhalb von zwei Wochen nach der 
Eintragung der Behöl'de (§ 345 Abs. 1) dnzuzei
gen. Nam Ablauf von sechs Monaten nflch der 
Eintragung endigen die Gewerbeberechtigungen. 

§ 345 Abs. 1 

Die Anzeigen ... gemäß § 11 Abs. 7 (Neubil
dung einer Aktiengesellschaft durch Ver'schmel
zung von Aktiengesellschaften und weitete Aus
übung der Gewerbe der sich vereinigenden Ge
sellschaften) ... sind bei der Bezirksverwaltungs
behöI"ide des Standortes, bei konzessiDnierten Ge
werben bei der für die ErtJeilung der Konzession 
zuständigen Behörde, zu erstatten. 

Neue Fassung 

§ 11 Abs. 7 

WCl'den Aktiengesellschaften dur.eh Neubildung 
einer Aktiengesellschaft verschmolzen (§ 233 
des Aktiengesetzes 1965) oder werden Genossen
s.chaften durm Neubildung einer Geno~senschaft 
verschmolzen (§ 13 des Genossenschaftsver
smmelzungsgesetzes), so dürfen auf Grund der 
Gewerbeberechtigungen der sich vereinigenden 
Gesellschaften (Genossenschaften) die Gewerbe 
dur.ch längstens sechs Monate nadl der Eintra
gung der neuen Gesellschaft (Genossenschaft) in 
das Handelsregister (Genossenschaftsregister) von 
ihr weiter ausgeübt werden. Die neue Gesell
schaft (Genossensmaft) hat die NeubiLdung und 
die weitere Ausübung der Gewerbe innerhalb· 
von zwei Wochen nach der Eintragung der Be
hörde (§ 345 Abs. 1) anzuzeigen. Nach Ablauf 
von sems Monaten nach der Eintragung endigen 
die Gewerbeberechtigungen. 

§ 345 Abs.l 

Die Anzeigen ... gemäß § 11 Abs. 7 (Neubil
dungeiner Aktiengesellschaft durch Verschmel
zung von Aktiengesellschaften und weitere Aus
übung der Gewerbe der s·ich veI"ieinigenden Ge
sellsdlaften oder Neubildung einer Genossenschaft 
dur.ch Verschmelzung von Genossenschaften und 
weitere Ausübung der Gewerbe ,der sich ver
einigenden Genossenschaften) ... sind bei der 
Bez,irkslverwaltungSibehördedes Standortes, bei 
konzessionierten Gewerben bei der für ,die Er
teilung der Konzession zuständigen Behörde, zu 
erstatten. 
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